
bat, die anderen den Sonntag als arbeitsfreien Tag ehren müssten; das gleiche gelte für die unter-
schiedlichen religiösen Feiertage. Und wie sollten jüdische und christliche Lehrlinge harmonisch 
unter einem Dach wohnen und ihre unterschiedlichen Zeremonialgesetze einhalten? Doch all diese 
Hemmnisse sah Dohm bei gutem Willen als überwindbar an, so dass er abschließend feststellte: 
„Ich sehe also keinen Grund, warum man nicht die Zünfte anhalten wollte, auch jüdische Knaben in 
die Lehre zu nehmen." (DOHM 1783, 184). Sollten die Meister sich allerdings stur zeigen und aus-
gelernten jüdischen Handwerkern das Niederlassungsrecht verweigern, sei es wiederum Aufgabe 
des Staats, das Zunftmonopol dadurch zu brechen, dass er ‚jüdische Arbeiter zu Freymeister erklär-
te" (DOHM 1783, 287). 

Der aufklärerische Impuls DOHMs lässt sich als ffir Preußen typische, staatlich verordnete „Eman-
zipation von oben" beschreiben. Vor allem in den jüdischen Gemeinden wurde DOHMs Schriften 
erfreut aufgenommen. Aber auch in Frankreich wurde nach 1789 wurden seine Gedanken über die 
persönliche Bekanntschaft mit dem Comte de Mirabeau, einem führenden Kopf der französischen 
Revolution, rezipiert. DOHM wurde ein wichtiger Impulsgeber für die 1791 im französischen Parla-
ment beschlossene bürgerliche Gleichstellung der Juden. 

DOHMs Schriften bewirkten in der Realität zunächst recht wenig. Er fand wenig Nachahmer. (So 
sprach eine anonyme Schrift, Blinde Kuh in der Handlung. Ein Gegenstück zu der Schrift: Sind sie 
der Handlung schädlich? Frankfurt am Main, 1803, 10 f. von „missverstandener Aufklärung": „Die 
Juden sind als Fremdlinge unter uns aufgenommen. ... (Sie) sind von undenklichen Zeiten ... her 
Leibeigene, Eigenthum und Sciaven, der Kaiser und des römischen Reiches in Deutschland. Ein 
Leibeigener darf um seine Freilassung bitten; sein Leibherr kann sie ihm aus besonderer Bewegung 
schenken; aber kein Leibeigener hat das Recht, seine Freyheit zu verlangen.") Sie wurden vor al-
lem bei jüdischen Denkern aufgegriffen. Sie blickten voller Spannung auf die französische Ent-
wicklung. Sie schien ihnen Vorbild und Hoffhung gleichermaßen (0. V. 1806). Der anonyme Autor 
beklagte, der Vorwurf, die Juden hätten nur einen Hauptzweig der Nahrung, den „herumziehenden 
Handel oder Schacher". Und er verwies auf die Ursachen dieses Missstandes: „Die Juden können 
keine Handwerke, sie müssen sie erst erlernen, und können dazu nur ihre Kinder bestimmen. ... Und 
da die Lehrlinge nur von christlichen Meistern gebildet werden können, ... und sie sich allen beste-
henden Zunftgesetzen unterwerfen müssen, so kann ihre künftige Aufnahme keinen Schaden brin-
gen." (0. V. 1806, 58). 

In den jüdischen Gemeinden wurden DOHMs Ideen aufgegriffen. Nicht zuletzt aus der Einsicht 
heraus, dass die gewachsenen Vorurteile nur mit neuen Ideen bekämpft werden können, propagier-
ten ihre Sprecher ifir die ärmeren Bevölkerungsschichten den Gedanken der handwerklichen Be-
rufsausbildung. Allerdings sollte DOHM seine Ahnung vom harten Widerstand der Meister nicht 
getrogen haben. Denn wie keiner vorher hatte er klargestellt, dass die wirtschaftliche Gesundung 
Deutschlands nicht gelingen konnte, wenn die Bildungs- und Ausbildungsblockaden reaktionärer 
Zünfte gegenüber den niederen, flur „unzünftig" gehaltenen Ständen nicht überwunden werden 
konnten. Die Führer der preußischen Reformbewegung, allen voran Wilhelm von Humboldt setzten 
im Reformjahr 1812 die Einführung der Gewerbefreiheit und die bürgerliche Gleichstellung der Ju-
den für die preußischen Kernlande durch. Mit beiden Edikten sollte endlich das Zunftmonopol in 
der Berufsausbildung gebrochen werden; ein formaler Akt nur, aber Voraussetzung dafür, dass u. a. 
die gewachsene antijüdische Einstellung durch kooperative Annäherung „vor Ort" überwunden wer-
den könnte. 

7. Aufklärung bewirkte wenig 
Die Voraussetzungen hierfür waren in dieser Zeit günstig wie nie. Alles war im Umbruch seit das 
marode Kaiserreich 1806 unter Napoleons Expansion nach Osten wie ein Kartenhaus zusammenge-
brochen war. Die deutschen Juden der unter französische Besatzung geratenen Rheinbundstaaten 
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hofften zunächst auf die Übertragung der durch die französische Nationalversammlung am 13. No-
vember 1791 proklamierten bürgerlichen Gleichstellung und damit auf freie wirtschaftliche Betäti-
gung. Aber der Empereur brauchte Geld für seine Eroberungsfeldzüge. Also bot er an, die Gleich-
stellungsrechte, die er all jenen Juden gewährte, die den Bürgereid leisteten, in seinen deutschen Va-
sallenstaaten zu verkaufen. Das Emanzipationsedikt von 1811 des Fürstbischofs und Führers des 
Rheinbundes von Dalberg brachte zwar den Juden die ersehnte Gleichheit, aber sie kosteten allein 
die jüdische Gemeinde in Frankfurt die riesige Summe von 440.000 Gulden. Einerlei, erstmals seit 
Jahrhunderten waren die Juden von der Leibeigenschaft befreit. Sie waren endlich gleichberechtigte 
Bürger, allerdings von Napoleons Gnaden, ein Akt mit nachhaltigen Folgen. 

Frankfurt entwickelte sich in der Besatzungszeit zum europäischen Dreh- und Angelpunkt des orga-
nisierten Schmuggels mit England. Unter den Augen ihrer Besatzer blühte der Handel mit „Koloni-
alwaren", die auf verschlungenen Wegen durch die Kontinentalsperre nach Frankfurt gelangten oder 
von hier aus verschoben wurden. Hier wurden auch klammheimlich die dazu erforderlichen Finanz-
transaktionen abgewickelt. (Einen ausgezeichneten Überblick über die bedrückende wirtschaftliche 
Lage unter französischer Besatzung gibt die Geschichte der Handelskammer zu Frankfurt a. M 
(1707-1908) ‚ hrsgg. von der Handelskammer zu Frankfurt a. M., Frankfurt am Main 1908, 176-216 
) Im November 1810 schlug die Besatzungsmacht zu: Alle von England aus eingeführten Waren 
sollten deklariert und konfisziert werden. Truppen wurden in die Kontore und Warenhäuser ge-
schickt. War die Herkunft der oft umetikettieren Waren nicht eindeutig zu klären, wurden sie ab-
transportiert und vor den Toren der Stadt aufgetürmt und angezündet. Tagelang loderten die Flam-
men. Eine große Erregung bemächtigte sich der Stadt. Sie war an ihrer empfindlichsten Stelle ge-
troffen. Und wieder verdächtigte man die Frankfurter Juden, sie hätten als „Franzosenfreunde" mit 
den Besatzern kollaboriert und seien weniger hart betroffen gewesen. Der frisch entfachte Hass auf 
den „Erbfeind" verband sich mit dem historisch gewachsenen der von ihm emanzipierten Juden. 
Diese scharfe antifranzösische Stimmung verriet den Juden der Stadt nichts Gutes. 

Das Glück, ein freier, mit gleichen Rechten ausgestatteter Bürger zu sein, war nur von kurzer Dauer. 
Kaum war Napoleon nach der Schlacht bei Hanau am 31. Oktober 1813 für immer über den Rhein 
verschwunden, meldete sich der reaktionäre Geist der alten Reichsstadtherrlichkeit zurück: Die Bür-
gerschaften Frankfurts und der Hansestädte restituierten sofort ihre alten Stadtverfassungen mit dem 
Ziel, die bürgerliche Gleichstellung wieder aufzuheben. Bis zur politischen Neuordnung Deutsch-
lands sollten die Freien Reichsstädte wieder in ihre alten Rechte eingesetzt werden, sollte in Frank-
furt fortan die alte Judenstättigkeit von 1616 wieder gelten. 

Der Wiener Kongress von 1815 befasste sich ausführlich mit der Emanzipationsfrage. Aufkommen-
des nationales Selbstbewusstsein und restaurative Tendenzen des in seine vorrevolutionären Rechte 
wieder eingesetzten Adels waren die herrschende Grundströmung der deutschen Neuordnung. Sehn-
ten sich erstere nach einem deutschen Nationalstaat, wollten die Regierenden einen losen und damit 
schwachen Bundesstaat. Der künftige politische Status der Juden war ein wichtiges Thema. Zu-
nächst schien der Kongress geneigt, die bürgerliche Gleichstellung beizubehalten. Artikel 16 der 
Deutschen Bundesakte wurde so formuliert, dass den Juden die bisher in den einzelnen Bundesstaa-
ten eingeräumten Rechte erhalten bleiben sollten. Dagegen setzten sich die freien Reichsstädte 
Frankfurt, Hamburg und Bremen mit allen juristischen Mitteln zur Wehr. Eingaben wurden ge-
macht; Bestechungsgelder flossen. Die Frankfurter warfen „ihren" Juden grobem „Undank" vor und 
die „gewissenlose Verletzung des Huldigungseids", eines seit Jahrhunderten geübten Brauchs, der 
zugleich mit der Entrichtung der jährlichen Sondersteuer auf das Wohnrecht abgeleistet wurde. 
Nach altem kaiserlichem Recht, das nun wieder hergestellt sei, seien ihre Ansprüche auf das Bür-
gerrecht grundsätzlich unzulässig, so die harte Position der Stadt (vgl. SCHLOTZAUER 1984, 129-
161). In der Hochphase der Aufklärung wurden die deutschen Juden in die mittelalterliche Leibei-
genschaft zurückgeworfen. Von der antisemitischen Stimmung getragen, konnte die Mehrzahl der 
wiederhergestellten Regierungen den Juden die kaum gewonnene bürgerliche Gleichstellung wieder 
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nehmen und sich damit eine erhebliche Steuerquelle sichern ( ENZYCLOPÄDIA JUDAICA 1930, 
570). 

Diesem Rechtsstreit kam prinzipielle Bedeutung für den gesamten Deutschen Bund zu. Er sollte 
sich zu einem jahrelangen Rechtsstreit fuhren, in dem beide Seiten eine Fülle von Rechtsgutachten 
einbrachten. Er endete erst 1824 mit dem faulen Kompromiss einer „israelitischen Staatsbürger-
schaft", also einer Staatsbürgerschaft minderen Rechts. In wirtschaftlicher Hinsicht wurde der 
Handlungsspielraum gegenüber der vornapoleonischen Zeit zwar erweitert, jedoch in Bezug auf die 
Gewerbefreiheit wurde festgelegt, es sei die Pflicht jedes Staats, „die bürgerlichen Rechte seiner jü-
dischen Einwohner so zu regulieren, dass der Nahrungs- und Gewerbstand der christlichen Bürger-
schaft als des wesentlichen Bestandtheils des christlichen Staates daneben bestehen kann" (BEN-
DER 1833, 68). Dies bedeutete, dass die Erlaubnis jüdischer Wirtschaftstätigkeit in den einzelnen 
Gewerbezweigen abhängig war von den nach wie vor möglichen Einsprüchen christlicher Konkur-
renten. Allerdings wurde ihnen - Ironie der Geschichte - das Recht eingeräumt, ihre Interessen auf 
das entwicklungsträchtige Feld der Fabrikgründung zu richten. 

8. Die neue Idee: Gesellschaften zur Förderung der Handwerke 

Aber zunächst stellten der wirtschaftliche Wiederaufbau nach 1815 und die schweren Hungerjahre 
der Nachkriegszeit die deutschen Staaten vor große Herausforderungen. Überall entstanden nach 
1815 als Teil der wirtschaftlichen Einigungsbewegung netzwerkartig verbundene Gewerbeförder-
vereine. Vom liberalen Bürgertum getragen, gingen von ihnen starke Impulse zur lokalen Wirt-
schaftsförderung aus. Die gewerbliche Bildungsfrage war ein wichtiger Teil dieses wirtschaftlichen 
Entwicklungsprogramms. Die Fördervereine trugen maßgeblich zur Hebung des Bildungsstands der 
Handwerker bei, indem sie die Gründung beruflich orientierter Sonntagsschulen und Gewerbebil-
dungsanstalten forcierten (vgl. SEUBERT 1994, 169-186). 

Diese Entwicklung wurde in den jüdischen Gemeinden genau verfolgt. Allerdings war für sie das 
ökonomische Motiv der Teilhabe am wirtschaftlichen Aufstieg eher sekundär. Der Antrieb war pri-
mär sozialpolitischer Natur: Erstens konnte die große Zahl armer jüdischer Familien dadurch ge-
mindert werden, dass ihre (männlichen) Jugendlichen zu christlichen Meistern in die Lehre gegeben 
würden. Zweitens sollte der Vorwurf widerlegt werden, die Juden seien zu keiner handwerklichen 
Arbeit, sondern nur zum Schacher fähig. Das machte es erforderlich, dass die jüdischen Gemeinden 
sich dieser neuen Aufgabe mit konstruktiven Ideen zuwendeten. Ausgehend von dem sich seit 1808 
durch den einflussreichen Braunschweiger Finanzrat Israel Jakobsohn ausgelösten so genannten 
Frankfurter Schriftenstreit um die bürgerliche Gleichstellung war in Berlin unmittelbar nach dem 
Emanzipationsedikt von 1812 erstmals eine „Gesellschaft zur Beförderung der Industrie unter den 
Juden" gegründet worden (WEINRYB 1936, 21). Seither suchten die jüdischen Gemeinden nach 
neuen Wegen, dem Vorwurf einseitiger Berufsorientierung konstruktiv zu begegnen. 

Die preußische Gesellschaft war Vorbild zur Gründung des „Vereins zur Beförderung der Handwer-
ke unter den israelitischen Glaubensgenossen" in Frankfurt am Main 1823. Im 1. Jahresbericht nach 
der Vereinsgründung erläuterte der Vorstand das Gründungsmotiv: 

„Es war augenscheinlich, daß nicht sowohl die Unterstützung Einzelner als die Beförderung der 
Handwerke unter den Israeliten überhaupt, Sinn und Streben des Vereins seyn müsse, wenn dieser 
mehr als eine gewöhnliche Hilfsanstalt seyn, und auf die bürgerliche Verbesserung der Israeliten ei-
nigermaßen einwirken sollte." (STADTARCHIV FRANKFURT AM MAIN 1825, 5). 

Vor allem sollte das Vorurteil bekämpft werden, „dass die Armen, welche als Trödler und Hausirer 
sich und dem Staate zur Last sind, diesen verachteten und mühseligen Stand nicht darum ergreifen, 
weil er einen inneren Reitz für sie hat, sondern weil die eiserne Not dazu zwingt; und die Meisten 
ihre Kinder gern zu etwas Besserem bestimmen würden, wenn man ihnen die Mittel dazu in die 
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Hand gäbe" (STADTARCHIV FRANKFURT AM MAIN 1825, 4). Dazu bedurfte es erheblicher fi-
nanzieller Anstrengung der jüdischen Gemeinde. 

Aber bereits im ersten Vereinsjahr 1824 konnten 40 Lehrlinge in 17 verschiedenen Berufen unter-
stützt werden. Dies war möglich, weil der Verein 4.500 Gulden Startkapital erhalten hatte. Allein 
die Gebrüder Rothschild des gleichnamigen Bankhauses hatten 1.300 Gulden gespendet. Die ge-
naue Ausgabenaufstellung spiegelt die damaligen Kosten einer Lehrlingsausbildung bei christlichen 
Meistern wider. Danach war das Lehrgeld mit 1.285 Gulden der größte Posten, gefolgt von Ein- und 
Ausschreibgebühren sowie Handwerksgerät und Zeichenmaterial. Dagegen war der Besuch der ge-
werblichen Sonntagsschule frei. Sie war 1818 von der Frankfurter „Gesellschaft zur Beförderung 
der nützlichen Künste", Teil des gesamtdeutschen polytechnischen Netzwerkes gegründet worden. 
In ihren Statuten hieß es ausdrücklich, dass der Besuch allen Konfessionen, also auch den jüdischen 
Lehrlingen offen stehe. 

In seinem über hundertjährigen Bestehen förderte der Verein die Berufsausbildung vieler tausend 
Jugendlicher in sehr unterschiedlichen Berufszweigen. (Es ist hier nicht möglich, die vielen Jahres-
berichte, die bis zur Schließung des Vereins in den 30er Jahren während der NS-Zeit, gedruckt wur-
den auszuwerten, geschweige denn diejenigen der anderen großen jüdischen Gemeinden Deutsch-
lands. ) Erst während der NS-Zeit wandelte sich zwangsweise der Vereinszweck. Bis zur Machter-
greifung Hitlers galt die Zielsetzung, durch Förderung der Berufsausbildung einen wichtigen Bei-
trag für die Integration der deutschen Judenheit in die deutsche Nation zu leisten, sie durch „Berufs-
umschichtung" wirtschaftlich und gesellschaftlich in ihr aufgehen zu lassen. Jetzt bestand der Ver-
einszweck nur noch in der beruflichen Vorbereitung der Auswanderung. Denn nach 1933 wurde das 
politische Ziel, Deutschland von den „steten Fremden" zu befreien, mit dem sogenannten Antiboy-
kotttag jüdischer Geschäfte in Angriff genommen. Es folgten schrittweise immer neue Einschrän-
kungen wirtschaftlicher Betätigung, bis schließlich „arisiert" wurde. Und diejenigen, die das Land 
nicht schnell genug verlassen konnten oder nach 1939 in den deutschen Herrschaftsbereich gerieten, 
fielen der über Jahrhunderte immer wieder ausgestoßenen Drohung der Ausweisung und Vernich-
tung zum Opfer. 
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